
AI{e Unterzeichner

An die

Bürgermeisterin
der Stadt Viersen

Frau Anemüller
Stadthaus Viersen

Vietsen
- per goten -

sette 1 vor,l,- |

06 10.2025

Eingabe / Beschwerde

zum Bau einer Funkanlage auf der Mosterzstraße neben der Transformatoranlage
auf dem Flurstück 314

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Anemaller,

sehr geehrter Herr zukünftiger Bürgermeister Hopp,

sehr geehrte Frau Techn. Beigeordnete Fritzsche,

sehr geehrte Herr Ortsbürgermeister Genengerl

Erst auJ Nach{räEe bei einem ausführenden Baggedahrer und der Nachfrage beim ortsbürgermeister

Herrn Genenger haben einige Anwohner l(enntnis über den Bau eines 30 Meter hohen Funkturm€s

An der Baustelle ist kein schild des Bauherrn aufgestell! selbst die ausführende [irma ist nicht

€rkennbar-
Die Nachbarschaft ist nicht über das Bauvorhaben info.miertworden- Eine Nachfrage beim Bauherrn
jst demnach nicht mögtich.
Aktuell sind die Anlieger s.hon mit Baumaßnähmen koBfrontiert, obwohi es erheblich€ Bedenken

gib'

Auch wenn das Vorhaben möglicherwe;se nicht genehmlgungs- bzw. anzeigepflichtig bei der

örtlichen Baubehörde ist, so bleibt doch die Baubehörde nach der Landesbauordn!ng örtlich

zuständig.

Dies gilt hinsichtlich Kennzeichnung der BausteLle: (was wird gebaut? wer baut?)

Prüfen sie bitte, ob hier im vorliegenden Fall, ein Gesetzesverstoß bzw. Verfahrensfehler vorliegl'

Ejn Bauschild ist nichtvorhänden. Die An{iegerwurden nicht informiert.

Um gegebenenlalls den (lagewe8 bestreiten :u können, bitten wir um Mitteilung des Adressateh,

also dem verantwortlichen Bauherrn.

Das hier stattfindende Bauvorhaben (Aushub, Grundplatte, Errichtung eines Grundsockels) ist durch

die zuständige Baullehörde zu Überwachen. Auch wenn es sich um einen genehmigungs{reien Bau

einer Anlage handeit, so hat die örtlich zuständige Behörde die Einhaltung äller Vorgaben aus der

Landesbauordnung zu prüfen. Ar dieser stelle se;explizit erwähn! dass sich einige Anwohner durch

di€ Mastanlage aufgrund der Nähe bedroht fühlen. Die optische Dominanz beeinträchtigt das

wohlbefinden der Anlieger erh€blich. Weitere Gründe s;nd unten stichwortartig aufgezählt

Derweiterbau ist durch diestadt Viersen sofort z! unter§agen, da rechtliche Zweifel insbesondere

we8en des Standortes unmiltelbar an derWohnbebauunB bestehen.

Sollte eine Abhilfe durch dle Stadt Viersen nicht gelingen, ist ejne Petition im Land Nordrhein_

Westfalen vorgesehen.



s-ite 2 uan4. 4
Gegebenenfalls sind die öffent{ichen Medien, wie Tageszeitung, WDR Lotal.eit Oüsselaori u"a extä '
3'u in'o'nieren

vorläufige Sammlung von Stichworten 7u den Bedenken

- Nähe zu wohngebäuden
- optische Dominanz neben k!einen wohngebäuden
- Verschattung bei So nneneinstra h l!rng {6itte.linien)
- strahlung- Folge n - Belastung durch Funkwellen, Frequenzen Erwärmungvon

Körpergewebe bei5G
- Grund- und Bodenwertrninderung
- Schulweg
- Sicherung des Funkmastes
- Standplatzauswahl (ohne Bürgerbeteiligung),Alternativen

Kommunikation - Keine Beteiligungvon Anlieger und Bauaufsicht
- Kein Bebauungsplan - landwlftschaftliche F'äche

Lärmbelästigung (Windgeräusche - Betriebsgeräusche wie Brummen, hochfrequente

Geräusche, Kühlung und Stromversorgung)
- Denkmalschutz- Das Bauprojek befindet sich im Umfeld des denkmalgeschützten

Ronneshof bzw. auf der ehemals zugehdrigerländerei

iJnterzeichner:
Name

Unterschriften

Straße sind als dem Unterschnft
Räum 4174q

Es folgen 34 Unterschrilten aus der unmittelbaren Nachbarschaft, eingeholt am

Wochenende von Samstägnachmittag bis zur Abgabe am Monta& den 06.10.2025


